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Neues Personalbemessungsverfahren/Stellenabgleich als Voraussetzung für Organisations- und Personalentwicklung 

Nehmen Sie jetzt den Stellenabgleich vor!
Das neue, im Zuge der jüngst verabschiedeten Pflegereform beschlossene Personalbe-

messungsverfahren setzt Träger unter Zeitdruck: Rund zwei Jahre haben sie nun, um 

das gegenwärtig vereinbarte Stellenkontingent intern mit dem künftig erforderlichen 

Kontingent abzugleichen. Um für künftige Pflegesatzverhandlungen gewappnet zu sein. 

Von Michael Wipp

Karlsruhe // Mit dem Gesetz zur Wei-
terentwicklung der Gesundheits-
versorgung (GVWG) hat der Gesetz-
geber die jüngste Pflegereform und 
somit das neue Personalbemessungs-
verfahren beschlossen. Es muss jetzt 
über die Landesrahmenverträge um-
gesetzt werden, weil die neuen An-
haltswerte in Folge ab Juli 2023 bei 
anstehenden Pflegesatzvereinbarun-
gen gelten.

Im Folgenden wird auf den Part 
der personellen Auswirkungen des 
neuen Qualifikationsmix im Rahmen 
des Personalbemessungsverfahrens 
eingegangenen, der ab dem genann-
ten Zeitraum die antiquierte Fach-
kraftquote ersetzt und langfristigen 
Handlungsbedarf erfordert. Beispiel-
haft werden an einigen Bundeslän-
dern die personellen Auswirkun-
gen dargestellt (s. Hinweis). Dabei 
ist zu beachten, dass die verwende-
ten Schlüssel in Bezug auf die gegen-
wärtige Situation einrichtungsintern 
und/oder bundeslandbezogen ab-
weichen können. Es geht hier letztlich 
darum, den Weg genau anzuschauen. 
Dazu ist es auch erforderlich, sich den 
generellen Zeitplan über die drei Aus-
baustufen zu vergegenwärtigen.

Die drei Ausbaustufen

1. Ausbaustufe ab 1. Januar 2021
ee Hilfskraftstellen gleichermaßen 

für alle Bundesländer und Ein-
richtungen, welche die entspre-
chenden Voraussetzungen erfül-
len (GPVG)

2.  Ausbaustufe ab 1. Juli 2023
ee Neue Personalanhaltswerte nach 

§ 113 c SGB XI über die Rahmen-
verträge § 75 SGB X als Grund-

lage bei Pflegesatzverhandlun-
gen nach § 84 SGB XI

ee Bisherige zusätzliche Stellen (§§ 8 
Abs. 6 und 84 Abs. 9) werden Be-
standteil der neuen Personalan-
haltswerte; keine Antragstellung 
auf diese Stellen mehr möglich. 
Übernahme bestehender Stellen 
in die ersten nach dem 1. Juli 2023 
stattfindenden Pflegesatzverfah-
ren; Übertragung bis spätestens 
31.12.2025.

ee Zum 1. Juli 2023 Angleichung der 
unterschiedlichen Personalaus-
stattung in den Ländern im Sinne 
einer größeren Bedarfsgerechtig-
keit (Auszug aus „Roadmap“)

3. Ausbaustufe ab 1. Januar 2025
ee Das BMG prüft, ob eine weitere 

Erhöhung der Personalanhalts-
werte möglich und notwendig 
ist § 113 c; Abs.6 SGB XI.

Vergleich der Stellenkontingente

Der Vergleich ist relativ schnell durch-
geführt – nach folgendem Vorgehen:
ee A. Ermitteln des künftigen 

Stellenkontingents auf Grund-
lage der Personalanhaltswerte 
nach § 113 c Abs. 1 SGB XI in Ver-
bindung mit der nach Punkt A 
identischen Bewohnerstruktur 
nach Pflegegraden, differenziert 
entsprechend den Anhaltswer-
ten zu QN 2, 3 und 4. Hier gilt es, 
die drei Ergebnisse aufzuaddieren 
und die Summe dem Ergebnis aus 
B gegenüberzustellen (siehe Ta-
belle/Download-Hinweis).

ee B. Ermitteln des gegenwärtig 
mit den Kostenträgern verein-
barten Stellenkontingents auf 
Grundlage der vertraglich ver-
einbarten/geltenden Personal-

schlüssel in Verbindung mit der 
Bewohnerstruktur nach Pflege-
graden. 
In beiden Vorgängen sind keine 

Leitungsanteile mit einzubeziehen 
wie PDL, auch nicht länderspezifische 
Sonderregelungen wie zum Beispiel 
in Rheinland-Pfalz „Soziale Dienste“, 
in Bayern „Zusätzliche Dienste“, in 
Baden-Württemberg „Sonderperso-
nalschlüssel Qualität“ etc., weil diese 
den Vergleich verfälschen. Ebenso ist 
bei den Vergleichen zwischen den 
Bundesländern dahingehend Vor-
sicht geboten, wenn etwa der Nacht-
dienst nicht im Pflegeschlüssel des 
Tagdienstes enthalten ist und sich 
somit scheinbar eine größere Dis-
krepanz zwischen A und B abbildet. 
ee C. Sobald die Ergebnisse aus 

A und B gegenübergestellt sind, 
sollten im nächsten Schritt un-
ter B aktuell mögliche zusätzli-
che Stellen nach den §§ 8 Abs. 6 
(Fachkraftstellen) und 84 Abs. 9 
SGB XI (Hilfskraftstellen) hinzu-
addiert werden, soweit diese von 
der Einrichtung in Anspruch ge-
nommen werden (können), um 
zu sehen, welche Mehrpersona-
lisierung mit der 2. Ausbaustufe 
entstünde, weil diese zusätzli-
chen Stellen ab Juli 2023 nach 
den Pflegesatzverhandlungen in 
den neuen Personalanhaltswer-
ten enthalten sind und somit 
nach einer Übergangsphase ent-
fallen. Stellen nach § 43 b SGB XI 
bleiben unbenommen weiterbe-
stehen und sind somit letztlich 
sowohl bei A als auch bei B zu-
sätzlich zu berücksichtigen.

Die Abweichungen zwischen dem 
gegenwärtig verfügbaren Stellen-
kontingent und dem ab der 2. Aus-
baustufe sind länderspezifisch nicht 
unerheblich. Das ist auch der Grund, 
warum in der Roadmap beschrie-
ben ist, dass die Mehrpersonalisie-
rung zunächst vor allem denjenigen 
Bundesländern zugutekommen sol-
len, die aktuell deutlich benachteiligt 
sind. Das gebietet sich auch den dor-

tigen Mitarbeitern und pflegebedürf-
tigen Menschen gegenüber. 

Ein Vergleich von jetziger Fach-
kraftquote mit dem neuen Verfahren 
ist wenig zielführend, weil es sich um 
zwei völlig unterschiedliche Heran-
gehensweisen handelt.

Letztlich ist für die jeweilige Ein-
richtung selbst, mit Ausnahme der 
großen Trägerverbände, die über 
mehrere Bundesländer arbeiten, das 
interne Ergebnis des Vergleichs ent-
scheidend. Diesen möglichst bald 
durchzuführen, empfiehlt sich aber 
vor allem aus folgendem Grund:

Bei Pflegesatzverhandlungen ab 
Juli 2023 gelten über die Landesrah-
menverträge nach § 75 SGB XI die Ma-
ximalwerte aus § 113 c Abs. 1 SGB XI 
adaptiert an die bundeslandspezi-
fischen Regelungen. Die beschrie-
bene VK-Stellen-Ermittlung zeigt 
den künftigen Bedarf differenziert 
nach QN 2, 3 und 4. Im Gegensatz 
zum PeBeM-Abschlussbericht un-
terscheidet § 113 c SGB XI nur nach 
QN 2-4, eröffnet aber die länderspe-
zifische Möglichkeit, auch nach QN 
1-4 zu differenzieren. Das Ergebnis 
des ermittelten VK-Stellenbedarfs 
nach QN 2-4 kann jetzt den tatsäch-
lichen Arbeitsverträgen/Qualifikati-
onen gegenübergestellt werden und 
somit für jedes Qualifikationsniveau 
von 2-4 den entsprechenden Hand-
lungsbedarf abbilden. Dieser wird 
sich vor allem in QN 3 zeigen.

Gerade der Stellenabgleich ist Vo-
raussetzung dafür, eine Strategie im 
Sinne einer Organisations- und Per-
sonalentwicklung aufzubauen. Des-
wegen gilt es, diesen Sachverhalt jetzt 
anzugehen. Zwei Jahre bis Mitte 2023 
sind nicht lange. Die Zeit läuft. 

 e Eine tabellarische, beispielhafte 
Gegenüberstellung der Perso-
nalmengen von 7 Bundeslän-
dern nach § 113 c SGB XI und  
aktuellen Anhaltswerten finden 
Sie als PDF unter den  
CAREkonkret-Downloads auf  
altenheim.net.

Ab 1. Juli 2023 gelten neue Personalanhaltswerte als Grundlage bei Pflegesatzver-

handlungen.  Foto: Susanne El-Nawab

Digitale Seniorenwallfahrt im Bistum Essen

Premiere geglückt – Wiederholung erwünscht
Bochum // „Ich bin immer gerne zur 
Seniorenwallfahrt zum Kloster Stiepel 
gefahren“, erinnert sich Ria Warneke 
(101), als sie von der Alltagsbetreu-
erin Birgit Certa in die Cafeteria des 
Pflegeheims St. Mauritius-Stift in Bo-
chum gefahren wird. „Aber dieses Jahr 
ist das ja nicht möglich, da schau ich 
mir jetzt die Übertragung an!“, freut 
sie sich. Mit ihr verfolgen weitere gut 
20 pflegebedürftige Menschen den 
Live-Stream der Wallfahrtsandacht 
auf Youtube, den das Kloster ins Netz 
gestellt hat. Alle stationären Pflegeein-
richtungen im Bistum waren über den 
Caritasverband dazu eingeladen wor-
den, mit den Bewohnenden das Ange-
bot wahrzunehmen. 

In vielen der teilnehmenden Ein-
richtungen wurde danach durch die 
Seelsorger vor Ort das Sakrament 
der Krankensalbung gespendet. „Da-
mit konnte die 15-jährige Tradition 
der Wallfahrt fortgesetzt werden, in 
denen dieses wichtige Zeichen eine 
zentrale Rolle gespielt hat“, freut sich 
Dieter Merten vom „Stiepeler Kreis“, 

einem Zusammenschluss engagier-
ter Heimbetreiber, die die Idee zur Se-
niorenwallfahrt hatten und diese zur 
mittlerweile größten Veranstaltung 
dieser Art bundesweit machten.

Verbindung stärken

„Mit diesem digitalen Angebot möch-
ten wir ein Zeichen der Verbunden-
heit und Solidarität schaffen, gerade 
jetzt in Zeiten der Pandemie“, be-
schreibt Sandra Evers, die zusammen 
mit Pater Elias die technische Umset-
zung des Vorhabens realisiert hat, die 
Zielsetzung der Übertragung.

 Nachdem die Wallfahrt im ver-
gangenen Jahr pandemiebedingt 
komplett ausfallen musste, wollten 
Kloster und Stiepeler Kreis mit dem 
Live-Stream, der auch im Nachgang 
noch abrufbar ist, die Verbindung in 
die Pflegeeinrichtungen hinein wie-
der stärken: „Wir freuen uns, dass Sie 
sich digital auf den Weg gemacht ha-
ben“, sagte der Stiepeler Wallfahrts-
rektor Pater Rupert Fetsch bei seiner 

Begrüßungsansprache, um später 
hinzuzufügen: „Seien Sie sicher: Wir 
Mönche beten für Sie!“

Zukunftsweisende Veranstaltung

Für Einrichtungsleitung Simone Fü-
ting hatte die digitale Wallfahrt et-
was Zukunftsweisendes: „Nur ein 
sehr kleiner Teil unserer Bewohnen-
den ist überhaupt in der Lage, die An-
strengungen einer Wallfahrt noch zu 
meistern. Bei den letzten Malen wa-
ren das nur fünf bis zehn Bewohner. 
Denen hat das besonders gut gefal-
len, eine Busreise zu unternehmen 
und mit rund 1 500 anderen Men-
schen an einem Gottesdienst teilzu-
nehmen. Jetzt aber haben hier in un-
serer Einrichtung über 20 – also mehr 
als doppelt so viele – Gläubige teilge-
nommen: Insofern würde ich es be-
grüßen, wenn es im nächsten Jahr 
erneut eine Übertragung für diejeni-
gen gibt, die nicht in der Lage sind, 
an dem in Stiepel gefeierten Gottes-
dienst teilzunehmen!“  (ck)

Strategische Ausrichtung der Cureus GmbH 

Jetzt auch Immobilien-Bestandshalter
Hamburg// Gesellschafter und Ge-
schäftsführung des Bauprojektent-
wicklers Cureus GmbH haben eine 
Weiterentwicklung des Geschäftsmo-
dells beschlossen. Cureus arbeite ab 
sofort als klassischer Bestandshalter, 
der sein Pflegeimmobilienportfolio 
selbst entwickelt und betreut, teilt das 
Unternehmen mit Hauptsitz in Ham-
burg mit. Als Basis dafür übernahm 
die Gesellschaft zu Ende Juni 2021 zu 
den drei bereits in diesem Jahr fertig-
gestellten, verpachteten Immobilen 
in Lüchow (Niedersachsen), Schwe-
rin (Mecklenburg-Vorpommern) und 
Gotha (Thüringen) ein Portfolio aus 
35 verpachteten Immobilien und ei-
nem Projekt im Bau von der Mutter- 
und von Schwestergesellschaften. Cu-
reus verfügt damit über ein Portfolio 
aus 38 verpachteten Immobilien im 
Gesamtwert von rund 680 Mio. Euro 
mit 3 821 Pflegeplätzen und 240 Ser-
vice-Wohneinheiten sowie 8 sons-
tigen Einheiten. Hinzu kommen 28 
Projekte im Bau mit 2 312 Pflegeplät-
zen, 414 ServiceWohneinheiten und 

17 sonstigen Einheiten sowie 70 nota-
riell gesicherte Projekte mit rund 5 150 
Pflegeplätzen, ca. 1 920 Service-Wohn-
einheiten und rund 10 sonstigen Ein-
heiten in Planung.

„Früchte unserer Arbeit ernten“

„Wir haben unter den sich aktuell ste-
tig wandelnden Marktbedingungen 
zuletzt wichtige Erkenntnisse gewon-
nen, die uns nun schon zum zweiten 
Mal in der strategischen Weiterent-
wicklung unseres Unternehmens 
bestärken“, sagt Christian Möhrke, 
COO der Cureus GmbH. „So wollen 
wir nach der ersten Erweiterung im 
Januar nun auch die Früchte unserer 
Arbeit aus der Projektentwicklung 
ernten und die fertiggestellten Sys-
tempflegeimmobilien im eigenen Be-
stand behalten. Die Betreuung dieser 
Liegenschaften wird sich dabei natür-
lich auch an unserem bewährten Sys-
temansatz zur Sicherung von Quali-
tät, Effizienz und Geschwindigkeit 
ausrichten“, so Möhrke weiter.  (ck)


